
Wahlprotokoll der Ortsgemeinde Wartau 
Gesamterneuerungswahlen der Behördenmitglieder 

für die Amtsdauer 2025–2028 
1. Wahlgang 

Wahltag: 22.09.2024 
 

 
Die Ortsgemeinde zählt Stimmberechtigte: 1188 
Zahl der eingegangen Stimmausweise: 592 
Stimmbeteiligung in %:                                              49.83% 
 
 

a) Wahl des Präsidenten 
 Zahl der eingegangenen Stimmzettel 577 
 (Total der gültigen, leeren und ungültigen Stimmzettel) 

 Hievon leere Zettel 28} 
  ungültige Zettel 5} 33  
  gültige Stimmzettel  544 
 
 Das absolute Mehr beträgt  273 Stimmen 
  
 Als Präsident ist gewählt: 
  Hanspeter Dürr  534 Stimmen 
 
  Vereinzelte   10 Stimmen 
 
 
b) Wahl des Verwaltungsrates 
 Zahl der eingegangenen Stimmzettel 583 
 (Total der gültigen, leeren und ungültigen Stimmzettel) 

 Hievon leere Zettel 3} 
  ungültige Zettel 16} 19  
  gültige Stimmzettel  564 
 
 Das absolute Mehr beträgt  283 Stimmen 
 
 Als Ratsmitglieder sind gewählt: 
  Gauer Matthias  457 Stimmen 
  Schmidt Tobias  435 Stimmen 
  Weber Werner  394 Stimmen 
  Gabathuler Ronny  352 Stimmen 
      
 Weiter haben Stimmen erhalten: 
  Gabathuler Leonhard  144  Stimmen 
  Zogg Christian  192  Stimmen 
   
        Vereinzelte  16  Stimmen 
 
 
 
 
 
 



c) Wahl der Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission 

 Zahl der eingegangenen Stimmzettel 581 
 (Total der gültigen, leeren und ungültigen Stimmzettel) 

 Hievon leere Zettel 6} 
  ungültige Zettel 0} 6   
  gültige Stimmzettel  575 
 
 Das absolute Mehr beträgt  288 Stimmen 
 
 Als Mitglieder sind gewählt: 
   
  Gabathuler Markus  519 Stimmen 
  Marty Bruno  485 Stimmen 
  Neuhaus René  514 Stimmen 
  Trittibach René  496 Stimmen 
  Schlegel Bettina  472 Stimmen 
  
 
 Weiter haben Stimmen erhalten: 
        Vereinzelte  7  Stimmen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
Seit Bekanntwerden des Beschwerdegrundes, spätestens innert vierzehn Tagen seit der Wahl, kann beim 
Departement des Innern, Regierungsgebäude, 9001 St. Gallen, schriftlich Beschwerde erhoben werden (Art. 
110 des Gesetzes über Wahlen und Abstimmungen; sGS 125.3). Das Verfahren richtet sich nach Art. 164 
und 165 des Gemeindegesetzes (sGS 151.2). 


